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I. Amtlicher Teil

Bildung

Rundschreiben 12/16

Vom 26. September 2016
Gz.: 33-51323

Zeiträume und Termine für die Prüfungen am Ende der 
Jahrgangsstufe 10 im Schuljahr 2017/18

1. Für die Prüfungen am Ende der Jahrgangsstufe 10 im 
Schuljahr 2017/18 gelten die als Anlage beigefügten Zeit-
räume und Termine.

2. Für die Festlegung des schulischen Zeitplanes gemäß Num-
mer 8 Absatz 1 der Verwaltungsvorschriften zur Sekundar-
stufe I-Verordnung gilt:

 Unterrichtsausfall soll vermieden werden. Im Anschluss an 
die schriftliche Fremdsprachenprüfung findet nach einer 
angemessenen Pause weiterhin Unterricht statt. An dem 
Tag der mündlichen Fremdsprachenprüfung wird in den 

betreffenden Klassen kein Unterricht durchgeführt. Der 
Prüfungsausschuss legt den Prüfungstermin fest.

 Die Schulen entscheiden selbst, ob sie die zentralen Nach-
schreibetermine nutzen. Zu den zentralen Nachschreibeter-
minen werden den Schulen zentrale Aufgabenstellungen 
zur Verfügung gestellt. Führen Schulen nachzuholende 
schriftliche Prüfungen in den jeweiligen Fächern zu einem 
anderen als den zentral festgelegten Termin durch, sind die 
Nachschreibeaufgaben gemäß § 27 Absatz 2 Sekundarstu-
fe I-Verordnung von der unterrichtenden Lehrkraft selbst 
zu erstellen. Die zentral vorgegebenen Aufgabenstellungen 
können in diesem Fall nicht genutzt werden.  

 Die Beantragung von freiwilligen Zusatzprüfungen kann 
nach Bekanntgabe der Ergebnisse gemäß § 26 Absatz 4 
Sekundarstufe I-Verordnung erfolgen. Schülerinnen und 
Schüler sowie Eltern sind zu beraten, dass eine Beantra-
gung frühestens am Tag nach der Bekanntgabe der Ergeb-
nisse gemäß § 26 Absatz 4 Sekundarstufe I-Verordnung 
erfolgen soll.

 Die freiwilligen Zusatzprüfungen dürfen frühestens am 
zweiten Tag nach der Beantragung der Prüfungen stattfin-
den. 

3. Dieses Rundschreiben tritt am 1. August 2017 in Kraft und 
am 31. Juli 2018 außer Kraft.

Anlage

Prüfungen am Ende der Jahrgangsstufe 10 im Schuljahr 2017/18
Zeiträume und Termine

Termin/Zeitraum Vorgang Rechtsgrundlage
Bis 
13. Oktober 2017 

konstituierende Sitzung des Prüfungsausschusses § 25 Absatz 1 Sek I-V

Bis 
16. Februar 2018

Festlegung des Termins der mündlichen Fremdsprachen-
prüfung durch den Prüfungsausschuss

§ 22 Absatz 1 Nummer 4 Sek I-V i. V. m. 
Nummer 8 Absatz 1 VV-Sek I-V 

Ab 05. März 2018 

Ab 09. April 2018

Wahl der Fremdsprache in der mündlichen Fremdsprachen-
prüfung durch die Schülerinnen und Schüler  

Fremdsprachenprüfung  
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses

§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und Satz 2 
Sek I-V 

§ 26 Absatz 3 Sek I-V

19. April 2018 schriftliche Prüfung Deutsch § 22 Absatz 1 Nummer 1 Sek I-V i. V. m. 
Nummer 8 Absatz 1 VV-Sek I-V

04. Mai 2018 schriftliche Prüfung Englisch § 22 Absatz 1 Nummer 3 Sek I-V i. V. m. 
Nummer 8 Absatz 1 VV-Sek I-V

08. Mai 2018 schriftliche Prüfung Mathematik  § 22 Absatz 1 Nummer 2 Sek I-V i. V. m. 
Nummer 8 Absatz 1 VV-Sek I-V

15. Mai 2018 Zentraler Nachschreibetermin Deutsch § 23 Absatz 2 Sek I-V i. V. m. § 27 Absatz 2  
Sek I-V

18. Mai 2018 Zentraler Nachschreibetermin Mathematik § 23 Absatz 2 Sek I-V i. V. m. § 27 Absatz 2  
Sek I-V

24. Mai 2018 Zentraler Nachschreibetermin Englisch § 23 Absatz 2 Sek I-V i. V. m. § 27 Absatz 2  
Sek I-V
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Termin/Zeitraum Vorgang Rechtsgrundlage
06. Juni 2018 frühester Termin der Bekanntgabe der Jahresnoten und der 

Bekanntgabe der Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen in 
Deutsch, Mathematik und der ersten Fremdsprache 
sowie 
für die Bekanntgabe der Abschlussnoten, in Gesamtschu-
len der Abschlussnoten und der Abschlusspunktzahlen, in 
Deutsch, Mathematik und der ersten Fremdsprache

§ 26 Absatz 4 Sek I-V

Ab 06. Juni 2018 frühester Termin für die Beantragung einer freiwilligen 
Zusatzprüfung in einem Plicht- oder Wahlpflichtfach oder 
einem Lernbereich  
sowie 
für die Beantragung freiwilliger Zusatzprüfungen in Deutsch 
und Mathematik

§ 22 Absatz 2 Satz 1 i. V. m. § 26 Absatz 4 
Sek I-V, Nummer 8 Absatz 2 VV-Sek I-V 

§ 22 Absatz 2 Satz 2 i. V. m. § 26 Absatz 4 
Sek I-V, Nummer 8 Absatz 2 VV-Sek I-V

II. Nichtamtlicher Teil

Stellenausschreibung

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Neuruppin ist vorbe-
haltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzun-
gen beabsichtigt, zum nächstmöglichen Termin die Stelle als 
stellvertretende Schulleiterin bzw. stellvertretender Schul-
leiter an der 

Elblandgrundschule Wittenberge
Dr.-Salvador-Allende-Straße 62

19322 Wittenberge

zu besetzen. 

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Abwesen-
heit oder Verhinderung; selbstständige und eigenverantwortli-
che Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungs-
plan; Unterstützung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei 
der Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufgaben, insbesondere 
beim Zusammenwirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schü-
lerinnen und Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Ent-
wicklung der Qualität schulischer Arbeit, der Sicherung einer 
geordneten Unterrichts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleis-
tung der Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; Förde-
rung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation auf 
der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses und einer 
aufbauenden Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen 
Einrichtungen und Behörden. 

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstufe; 
mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Primar-
stufe.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenarbeit, 
zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsarbeit sowie 
zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträger, der Schul-
aufsicht und den Mitwirkungsgremien; Durchsetzungs- und Or-
ganisationsvermögen; hohe Belastbarkeit; erwartet wird Enga-
gement, Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; 
fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land Branden-
burg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und Organisa-
tion des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbe-
dingungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikation 
auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftigten be-
setzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 12 BbgBesG 
zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 11 TV-L zuzüglich 
Amtszulage bewertet.

Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellvertre-
tender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung in der 
Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewährung erfolgt 
nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in das entsprechen-
de Amt oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen 
Voraussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

Schriftliche Bewerbungen sind innerhalb von vier Wochen 
nach Veröffentlichung der Ausschreibung im Amtsblatt des Mi-
nisteriums für Bildung, Jugend und Sport zu richten an das  

Staatliche Schulamt Neuruppin
Herrn Kowalzik

Trenckmannstraße 15
16816 Neuruppin.
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